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4/Ja  

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Ausschuss für Stadtentwicklung-, Bau- und 
Verkehrsangelegenheiten 

12.03.2019 öffentlich Entscheidung 

 

Betreff 

Vollzug der StVO: Rückbau der Sichtschutzwand an der Bichler Straße 

 
1. Vortrag: 
 
Aufgrund des Verlaufes der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau- und 
Verkehrsangelegenheiten vom 13.11.2018 wurden mehrere Varianten diskutiert, die an der 
Kreuzung Karlstraße / Bichler Straße als Alternative zur Sichtschutzwand errichtet werden 
können.  
 
Unstrittig war dabei der Wunsch der Ausschussmitglieder die Sichtschutzwand möglichst 
zeitnah zu entfernen. Angedacht wurde an der oben genannten Stelle einen Kreisverkehr zu 
errichten.  
 
Bei einem gemeinsamen Gespräch mit Vertretern des Staatlichen Bauamtes, des 
Landratsamtes Weilheim-Schongau, der Polizeiinspektion Penzberg und der Stadt Penzberg 
am 30.01.2018 wurde der Abbau der Sichtschutzwand thematisiert.  
 
Folgende Punkte wurden festgestellt: 
 

 Die Stadt Penzberg kann über den Rückbau der Sichtschutzwand selbst entscheiden.  

 Die Stadt Penzberg trägt die Kosten des Rückbaus.  

 Der Ausschuss ist sich bewusst, dass seit der Errichtung der Sichtschutzwand im Jahr 
2017 die Unfallzahlen an der Kreuzung Karlstraße / Bichler Straße zurückgegangen 
sind. 

 
Der Rückbau kann durch den Bauhof der Stadt Penzberg erfolgen.  
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